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Norm

Türkisches ZGB Art144

Rechtssatz

Der Schadenersatzanspruch setzt Schuldlosigkeit des begehrenden Teiles und ein Verschulden an der Scheidung des

verp3ichteten Teiles voraus, weiters muß das schuldhafte Verhalten nach der Scheidung gesetzt worden sein.

Voraussetzung des Genugtuungsanspruches für seelische Schäden sind seelische Schädigung, Verschulden des

Verletzers sowie adäquater Zusammenhang und Rechtswidrigkeit.
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